WITTMANN

ECKART WITTMANN

RECHTSANWALT

FACHANWALT FÜR VERWALTUNGSRECHT

STAMMHEIMER STR. 17

50735 KÖLN

TELEFON 0221 - 76 40 62

TELEFAX 0221 - 760 96 87

wittmann-baurecht@t-online.de

www.wittmann-baurecht.de

ECKART WITTMANN - POSTFACH 68 01 30 - 50704 KÖLN

1
5

Oberbürgermeister
der Stadt Aachen

- Liegenschaftsamt
   0241 – 432 62 99
- Bauplanungsamt

   0241 – 432 61 99
Aachen

01 2004 076 ad 1218
07.11.2006
LuuP  ./.  Aachen
Kaufvertrag mit AMB Generali
Park Altes Klinikum

B-Plan 794
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich berate und vertrete den LuuP   -  Interessengemeinschaft Laßt uns unseren Park  -   e.V., vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die Vorstandssprecherin Frau Michaela Stöber, Eynattenerstr. 70, 52064 Aachen.
Nachdem das Planaufstellungsverfahren eingestellt wurde und das Vorhaben der AMB Generali sich erledigt hat, könnte die Angelegenheit eigentlich abgeschlossen sein. Sie ist es aber noch nicht. Denn:

I.

Wenn zwischen Vorhabenträger einerseits und Stadt andererseits im Hinblick auf einen noch zu erstellenden Bebauungsplan Verträge abgeschlossen wurden, so werden diese mit Einstellung des Planaufstellungsverfahrens gegenstandslos bzw. rückabgewickelt. Denkbar ist auch, daß einzelne Bestandteile eines solchen Vertrags unabhängig vom Zustandekommen des Bebauungsplans fortgelten sollten. 

Hier verhält es sich so, daß der zwischen der Stadt einerseits sowie der Aachener und Münchener andererseits abgeschlossene Vertrag, eine Regelung enthält, gemäß welcher die Käuferin unabhängig vom Zustandekommen des Bebauungsplans und somit unabhängig von der Bebauung des bisherigen Parks eine an ihr jetziges Grundstück (Rechenzentrum) angrenzende Teilfläche mit einer Größe von 2.600 m² erhalten soll. Das sind fast 10 % der insgesamt vom Vertrag erfaßten Fläche.

Die betroffene Fläche soll einen Sicherheitsabstand zwischen dem Rechenzentrum einerseits und der öffentlich genutzten Parkfläche andererseits ermöglichen.
Der Vertrag liegt mir nicht im Wortlaut vor; ich gehe aber davon aus, daß die dem Verein vorliegende Information, wie ich sie soeben skizziert habe, richtig ist. Sonst wollen Sie mich bitte korrigieren.

Die Veräußerung dieser bislang zum öffentlichen Park gehörenden Fläche ist unzulässig. Das sei im folgenden erläutert:

II.

§ 90 Abs. 1 der Gemeindeordnung lautet:

„Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, veräußern.“
Umgekehrt heißt das, daß die Gemeinde Vermögensgegenstände, welche sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben (noch) braucht, nicht veräußern darf. Man muß, was ich soeben zitierte, also so lesen, als hieße es dort, daß die Gemeinde „nur solche Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, veräußern“ darf.

Die fragliche Teilfläche ist Teil einer im Bebauungsplan 794 festgesetzten öffentlichen Grünfläche („Grünfläche altes Klinikum“). 

Gemessen an der oben zitierten Vorschrift ist die Veräußerung des Dreiecks an die Versicherung unzulässig. Zwar müssen Grundstücke, welche als öffentliche Grünfläche festgesetzt wurden, nicht zwingend im Eigentum der jeweiligen Stadt bzw. Gemeinde stehen. Wenn die bestimmungsgemäße und   -  gemessen an dieser Bestimmung  -   uneingeschränkte Nutzbarkeit der Fläche durch die Öffentlichkeit sichergestellt ist, kann sie sich möglicherweise auch in Privateigentum befinden. Freilich ist das eher theoretisch und kann z.B. dann praktisch 
werden, wenn eine in Privateigentum stehende Fläche als öffentliche Grünfläche überplant und der Plan realisiert wird, bevor die Übereignung der Fläche durch den früheren Eigentümer an die Stadt erfolgt ist. Aber hier geht es ja gerade um eine Übereignung in umgekehrter Richtung.

Vor allem aber wird, berücksichtigt man den künftigen Verwendungszweck des Dreiecks, ja gerade nicht gewährleistet sein, daß die Öffentlichkeit die Fläche noch nutzen kann. Als „Sicherheitsabstand“ gibt sie ja nur dann einen Sinn, wenn sie für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sein wird.

Zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gehört auch die Unterhaltung öffentlicher, durch einen Bebauungsplan als solche festgesetzter Grünflächen. Wenn ein Teil einer solchen veräußert wird, kann die Stadt insoweit ihre Aufgabe nicht erfüllen.

III.

Man könnte versuchen dem entgegenzuhalten, daß die Festsetzungen eines Bebauungsplanes nicht unbedingt realisiert werden müssen. Es gibt ja viele Bebauungspläne, die zwar existieren, aber jahrelang nicht realisiert werden.

Dieser Einwand greift aber nicht. Hier ist der Plan ja längst realisiert worden; die öffentliche Grünfläche existiert und wird, wenn der fragliche Teil veräußert und abgeteilt wird, zu einer privaten Grünfläche. Das verstößt gegen die Festsetzung des Bebauungsplans.

IV.

Ich vermute (weiß es freilich noch nicht), daß die Veräußerung der Teilfläche zu demselben m²-Preis erfolgen soll, wie die zunächst vorgesehene Veräußerung der Gesamtfläche.
Wenn es sich so verhält, dürfte ein   -  ebenfalls unzulässiger  -   Verkauf unter dem Verkehrswert vorliegen. Bei Ermittlung des Preises für die Gesamtfläche konnte man ja möglicherweise noch einkalkulieren, daß es eines erheblichen (Planungs-) Aufwandes bedürfen würde, bis aus der Fläche Bauland entsteht. Das Dreieck hingegen ist, wenn die Versicherung es zur Ergänzung Ihres bebauten Grundstücks erhält, nach meiner Einschätzung bereits als „fertiges“ Bauland zu betrachten. Dazu muß es nicht selbst bebaut werden (können). Es genügt, daß diese Fläche für die bauliche Nutzung der bereits im Eigentum der Versicherung stehenden angrenzenden bebauten Flächen von Bedeutung ist.

V.

Ich habe die das Grundstücksdreieck betreffende Regelung in meinen obigen Anmerkungen im wesentlichen so behandelt, als sei das ein eigenständiger Vertrag, der nichts mit dem ursprünglichen Vertrag zu tun hat. So muß man das aber auch sehen: Der Bestand des eigentlichen Vertrags war abhängig vom Zustandekommen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie von der Erteilung einer Baugenehmigung.

Wenn der Vertrag hinsichtlich dieser Regelungen unwirksam bzw. rückabgewickelt wird, gibt es nur noch die letzte, den von der Versicherung gewünschten Sicherheitsabstand betreffende Regelung. Diese Regelung ist so zu beurteilen, als hätte sie mit dem Gesamtvertrag nichts zu tun.

VI.

Die Frage, ob ein Verkauf zulässig wäre, wenn zuvor hinsichtlich der vom Vertrag (noch) erfaßten Fläche eine Änderung des Bebauungsplans erfolgen würde, braucht hier nicht erörtert zu werden:

Eine solche Änderung gibt es nicht und sie würde   -  käme sie denn zustande  -   an der Nichtigkeit des vor Planänderung abgeschlossenen Vertrags nichts ändern. Und schließlich ist, wenn ein Planänderungsverfahren eingeleitet würde, in Erwägung zu ziehen, ob die fortbestehende vertragliche Regelung eine unzulässige Vorabbindung bewirkt.

VII.

Kurz: Der „Restvertrag“ verstößt gegen das gesetzliche Verbot des § 90 Abs. 1 der Gemeindeordnung und ist damit nichtig.
Ich denke, daß das ungeachtet des Fehlens einer unmittelbaren Betroffenheit des Vereins, in dessen Namen ich darauf hinweise, von Ihnen beachtet werden sollte.

Mit freundlichen Grüßen

Wittmann
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